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Entscheidungsvorschlag für die GfA-Mitgliederversammlung am 17. März 2020 

Stand: 10.02.2020  

Gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft – 

Vorgehensweise der Erarbeitung, Kriterien und inhaltliche Abgrenzung 

 

1 Ausgangssituation 

In der Mitgliederversammlung 2019 erging an den Vorstand der GfA der Auftrag, einen Vorschlag zu 

erarbeiten, wie die GfA „gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse“ erstellen kann. Der Vor-

schlag soll Systematik, Erstellungsprozess, Kriterienliste, Verbreitungswege und Abgrenzung zu ande-

ren Dokumententypen (wie z. B. Leitlinien, Normen, Regeln der Technik) einschließen. 

 

2 Vorbemerkungen 

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind bereits auf der Homepage der GfA verfügbar und die GfA 

hat bereits in der Vergangenheit an der Erarbeitung von Arbeitsmedizinischen Leitlinien mitgewirkt. 

Das Streben nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen wird von der GFA also bereits praktiziert, 

jedoch fehlt bisher ein systematischer durchgehender Prozess der Fachgesellschaft, arbeitswissen-

schaftliche Erkenntnisse zu formulieren, zu kommunizieren und zu pflegen. Dies ist Ziel des vorliegen-

den Vorschlages. 

Zur Erarbeitung des Entscheidungsvorschlags wurden folgende Quellen herangezogen: 

 Kothe, W.: Die juristischen Implikationen von Leitlinien, GfA-Frühjahrskongress 2007, Magde-

burg. 

 Meyer, P.: Die rechtliche Relevanz der GfA-Beiträge auf Kongressen für die betriebliche Pra-

xis. GfA-Frühjahrskongress 2003, München. 

 Kohte, Wolfhard: Stand der Technik und gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse - 

Bedeutung für Maschinensicherheit und betrieblichen Arbeitsschutz, in: Europäisches Recht, 

Arbeitsgestaltung, Arbeits- und Gesundheitsschutz - betriebliche Erfahrungen bei der Anwen-

dung von Europäischen Richtlinien und Normen, Informationstagung der Bundesanstalt für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin vom 12. März 1997 in Dortmund; Schriftenreihe der Bun-

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund/Berlin 1997, S. 79 ff. 

 Wlotzke, O.: Münchner Handbuch zum Arbeitsrecht. 

 AMWF – Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. 

V.: Das AMWF-Regelwerk Leitlinien (https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk.html) 

 Rothe, I.; Adolph, L.; Beermann, B.; Schütte, M.; Windel, A.; Grewer, A.; Lenhardt, U.; Michel, 

J.; Thomson, B.; Formazin, M.: Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt - Wissenschaftliche 

Standortbestimmung. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2017. 

 

3 Relevanz von arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen und Abgrenzung zu anderen Dokumen-

tentypen 

Bei Maßnahmen zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb sind gesicherte 

arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen (vgl. §4 Arbeitsschutzgesetz; Eingangstext 

https://www.awmf.org/leitlinien/awmf-regelwerk.html
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Technische Regeln wie ASR, TRBS; §90 Betriebsverfassungsgesetz; §6 Arbeitszeitgesetz). Gesicherte 

arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse haben daher eine hohe Relevanz für den Stand von Sicherheit 

und Gesundheitsschutz im Betrieb. Eine gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnis der GfA löst 

jedoch keine Vermutungswirkung aus. Dieses bleibt den vom BMAS bekanntgegebenen Technischen 

Regeln vorbehalten. Vermutungswirkung bedeutet, dass bei der Anwendung der Regel vermutet 

werden kann, dass die in der Verordnung bzw. dem Gesetz vorgegebenen Anforderungen erfüllt wer-

den kann. Ein Nachweis ist nicht notwendig. Zur Erarbeitung von Technischen Regeln werden jedoch 

zunehmend arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse benötigt.  

Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse sind auch in diversen Leitlinien, Regeln, Empfehlungen usw. 

enthalten, wie z. B.: 

• Arbeitsmedizinische Leitlinien, Leitlinien der DGAUM und der GfA, Leitlinien der DGAUM 

• EmpfBS - Empfehlungen zur Betriebssicherheit (Herausgeber: BMAS) 

• Empfehlungen des Ausschusses für Arbeitsstätten (Herausgeber: BMAS) 

• DGUV-Regeln, DGUV-Informationen 

• Stand der Wissenschaft 

• Stand der Technik 

• Allgemein anerkannte Regeln der Technik 

Um deutlich zu machen, dass seitens der GfA kein Ausschließlichkeitsanspruch auf gesicherte arbeits-

wissenschaftliche Erkenntnisse besteht, soll jede Erkenntnis bzw. Empfehlung mit dem Zusatz „der 

Gesellschaft für Arbeitswissenschaft“ versehen werden. Z. B.: 

Gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft. 

 

4 Systematik und Kriterien 

In Anlehnung an die Qualitätsstufen der Arbeitsmedizinischen Leitlinien sowie der Begriffsbestim-

mung nach Prof. Kothe und dem BAuA-Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ sollen un-

terschiedliche Qualitätsstufen von Erkenntnissen möglich sein. Damit soll dem unterschiedlichen Er-

kenntnisstand zu einzelnen Themen Rechnung getragen werden. 

Im Sinn der Gütekriterien (Reliabilität, Objektivität und Validität) sollen folgende Kriterien herangezo-

gen werden 

 Evidenzbasierte Erkenntnis: 
Evidenz setzt wissenschaftliche, also methodisch bestimmte Beweise und Belege voraus. Für 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse muss mindestens eine systematische Übersichtsarbeit 
(Metaanalyse) vorliegen.  
 

 Praktisch bewährt: 
Es gibt nicht nur einzelne Betriebe, welche die Erkenntnisse angewandt und umgesetzt ha-

ben. Eine positive Wirkung konnte nachgewiesen werden (Evaluation, Wirkungskontrolle) 

 



 

 

 Entscheidungsvorschlag  „Gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse der GfA“ 3-4 

 Empirisch begründet 
Es muss eine statistisch fundierte Angabe zur Qualität (Verlässlichkeit) der Ergebnisse doku-
mentiert sein 

 

Qualitäts-
stufen

Sy
st
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at

ik

1

2

3

Arbeitswissenschaftliche 
Empfehlung der Gesell-
schaft für Arbeitswissen-
schaft

Arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnis der Gesellschaft 
für Arbeitswissenschaft

Gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnis
der Gesellschaft für 
Arbeitswissenschaft

Evidenzbasierte Erkenntnis, von den Fachleuten 
akzeptiert, praktisch bewährt, Konsensfindung in einem 
strukturierten Verfahren, systematische Recherche, 
Auswahl und Bewertung der Literatur

Ergebnisse von Studien mit empirisch begründeten 
Zusammenhängen. Konsensfindung in einem 
strukturierten Verfahren

Evidenzbasierte Erkenntnis, von den Fachleuten 
akzeptiert, Konsensfindung in einem strukturierten 
Verfahren, systematische Recherche, Auswahl und 
Bewertung der Literatur
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5 Erstellungsprozess 

Nachfolgend wird in Anlehnung an die Erstellung von Arbeitsmedizinischen Leitlinien der mögliche 

Erstellungsprozess dargestellt. Nach 3 Jahren soll eine Überprüfung des Erstellungsprozesses erfol-

gen. 

Anmeldung mit 
Angabe der 
Qualitätsstufe

Genehmigung 

Schlichtungskommission

Arbeitsgruppe,
Erarbeitung eines 
Entwurfs

Freigabe Entwurf
Einbeziehung

Fach-
öffentlichkeit

Veröffentlichung
Qualitätssicherung

Überarbeitung

1 2 3 4 5 6

 

 

1. Anmeldung: Jedes Mitglied der GfA kann die Erarbeitung von Erkenntnissen anstoßen. Hierzu 

wird ein Anmeldungsformular erarbeitet. Bei der Anmeldung muss die angestrebte Qualitäts-

stufe angegeben werden. Es soll weiterhin die Motivation bzw. das vorhandene Problem auf-

geführt werden. Anwendungsbereich sowie spezifische Zielgruppen oder Branchen müssen 

benannt werden. Es erfolgt eine Abfrage nach Interessenkonflikten, so dass u.a. auch die Mo-

tivation zur Erstellung der Erkenntnis transparent wird. 

Der Antragsteller organisiert den Erstellungsprozess und erarbeitet einen Vorschlag für die 

einzusetzende Arbeitsgruppe. Der Erstellungsprozess der Erkenntnis soll eine Dauer von 18 

Monaten nicht überschreiten. 
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2. Genehmigung: Die Genehmigung des Erstellungsprozesses erfolgt durch den GfA-Vorstand, 

der auch die letztendliche Zusammensetzung der Arbeitsgruppe bestätigt. Hier soll im Kon-

sens entschieden werden, die Sozialpartner sind Mitglied im Vorstand. 

3. Entwurf: Die Arbeitsgruppe erarbeitet einen Entwurf. 

4. Freigabe: Der Vorstand gibt den Entwurf zur Diskussion in der Fachöffentlichkeit frei. Dieses 

erfolgt analog zum Gründruck einer VDI-Richtlinie bzw. eines Normenentwurfs.  

5. Fachöffentlichkeit: Der Entwurf kann auf der GfA-Homepage eingesehen und kommentiert 

werden. Eingegangene Anmerkungen werden von der Arbeitsgruppe bearbeitet. Nach zwei 

Überarbeitungsrunden wird vom Vorstand eine Schlichtungskommission eingeschaltet. Diese 

wird spezifisch für die jeweilige Erkenntnis aus unabhängigen Personen gebildet.  

6. Veröffentlichung: Nach dem erfolgreichen Durchlauf wird die Erkenntnis auf der GfA-Home-

page und in der Zeitschrift für Arbeitswissenschaft veröffentlicht. 

Qualitätssicherung: Es erfolgt alle 5 Jahre eine Überprüfung der jeweiligen Erkenntnisse. 

 

6 Verbreitungswege 

Erarbeitete Erkenntnisse der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft werden auf der GfA-Homepage 

und in der ZfA veröffentlicht. Es ist eine Gliederungsvorgabe vorgesehen, so dass die Veröffentlichun-

gen eine ähnliche Struktur aufweisen. Jede Veröffentlichung beinhaltet analog den Technischen Re-

geln, DGUV-Veröffentlichungen oder Normen Angaben zur Einordnung und zum Geltungsbereich. 

Beispiel: Diese arbeitswissenschaftliche Erkenntnis der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft e. V. 

wurde nach den Regeln guter Praxis der Wissenschaft und in einem definierten Verfahren erarbeitet. 

Bei den Ausführungen handelt es sich um Erkenntnisse der Qualitätsstufe 2, d. h. es ist eine evidenz-

basierte Erkenntnis, die von den Fachleuten akzeptiert ist. Es erfolgte eine systematische Recherche 

sowie eine Auswahl und Bewertung der relevanten Literaturquellen. Die Konsensfindung erfolgte in 

einem strukturierten Verfahren unter Einbeziehung der Fachöffentlichkeit. Die Vorgehensweise der 

Erarbeitung ist unter www.Gesellschaft-fuer-Arbeitswissenschaft.de dokumentiert. 

Diese arbeitswissenschaftliche Erkenntnis der GfA soll neben anderen relevanten Erkenntnissen, Leitli-

nien und Hinweisen für die Betriebe eine Hilfestellung geben, um Sicherheit und Gesundheitsschutz 

der Beschäftigten zu verbessern. 

 

7 Beschlussempfehlung 

 

1. Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die Vorgehensweise zur Erstellung von 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen der GfA nach dem Stand Februar 2020 

zu beschließen 

2. Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die Vorgehensweise zur Erstellung von 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen der GfA im Jahr 2023 auf notwendige 

Anpassungen zu überprüfen und das Ergebnis im Rahmen der Mitgliederversammlung 2023 

zu präsentieren. 

http://www.gesellschaft-fuer-arbeitswissenschaft.de/
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Empfehlung

Gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
der GfA

GfA-Vorstand, Diskussionsstand Jan 2020
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Mitgliederversammlung 2019
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Mitgliederversammlung 2019

Es soll erarbeitet werden:
• Vorgehen zur Umsetzung des Beschlusses
• Vorgehensweise zur Erstellung von gesicherten 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen (Erstellungsprozess)
• Kriterien
• Verbreitungswege
• Systematik und Abgrenzung zu anderen Dokumenttypen
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Ziele

• Sichtbare Bündelung der GfA-Expertise 

• Formulierung eines Qualitätsstandards aus Sicht der GfA

• Eintreten in einen Prozess bzgl. des Erstellungsprozedere
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Vorgehen

- Erarbeitung eines Entwurfs durch Präsidenten und Geschäftsstelle

- Diskussion und Überarbeitung im Rahmen von vier Vorstandssitzungen
Berücksichtigung der Anmerkungen von Sozialpartnern und BAUA

- Erarbeitung und Verteilung einer Beschlussempfehlung an die 
Mitgliederversammlung
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Diskussionsergebnisse GfA-Vorstandssitzung 
Kassel, 22.6.19
1. Ein Stufenkonzept für die methodische Qualität der gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse ist 

sinnvoll. Hinweise aus den Vorgaben zur Erarbeitung von arbeitsmedizinischen Leitlinien und aus dem BAuA-
Vorhaben „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“ wurden aufgenommen.
Die Kriterien müssen noch präzisiert werden.

2. Der Prozess zur Erarbeitung einer gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis der GfA kann von jedem 
GfA-Mitglied angestoßen werden. Der Vorstand kann strategisch wichtige Themen platzieren. Workshops im 
Rahmen von Konferenz können als Initial genutzt werden (Leitfrage: Gibt es einen Bedarf für die gewünschte 
AE / GAE?).

3. Zur Beantragung gibt es ein Antragsformular, in dem Thema, Mitwirkende und die angestrebte Qualität 
angegeben werden muss. Die Rollenverteilung kann vergleichbar eines Normungsvorhabens erfolgen.

4. Der Initiator eines Prozesses ist für die Durchführung innerhalb eines gegebenen Zeitrahmens verantwortlich. 
Interessenskonflikte müssen dokumentiert und offengelegt werden. 

5. Der Entwurf einer AE / GAE wird in der Fachöffentlichkeit diskutiert (analog Normentwurf oder Gründruck 
VDI-Richtlinie). Z. B. durch die Veröffentlichung eines Diskussionsentwurfs auf der GfA-Homepage oder der 
Zeitschrift für Arbeitswissenschaft.

6. Regelungen bei Konflikten sind notwendig (z. B. Eskalationsmodell, benannte Ombudsperson aus dem Kreis 
der GfA)
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Erstellungsprozess

Anmeldung 
mit Angabe 
der Qualitäts-
stufe
(Formular)

Genehmigung 
(GfA-Vorstand)

Bildung einer 
Arbeitsgruppe,
Erarbeitung eines 
Entwurfs

Einbeziehung 
Fachöffentlichkeit

VeröffentlichungFreigabe Entwurf 
(GfA-Vorstand)

Ggf. Überarbeitung

Schlichtungskommission

Der Prozess und seine Stufen orientieren sich an vorgegebenen max. Dauern
Insgesamt soll eine Dauer von 18 Monaten nicht überschritten werden
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Drei Stufen der methodischen Qualität

Qualitäts-
stufen

Sy
st
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n
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ik

1

2

3

Arbeitswissenschaftliche 
Empfehlung der GfA

Arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnis der GfA

Gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnis der 
GfA

Quellen: Begriffsbestimmung Prof. Kothe; BAuA-Projekt „Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt“

Evidenzbasierte Erkenntnis, von den Fachleuten 
akzeptiert, praktisch bewährt, Konsensfindung in einem 
strukturierten Verfahren, systematische Recherche, 
Auswahl und Bewertung der Literatur

Ergebnisse von Studien mit empirisch begründeten 
Zusammenhängen. Konsensfindung in einem 
strukturierten Verfahren

Evidenzbasierte Erkenntnis, von den Fachleuten 
akzeptiert, Konsensfindung in einem strukturierten 
Verfahren, systematische Recherche, Auswahl und 
Bewertung der Literatur
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Systematik und Abgrenzung zu anderen 
Dokumenttypen

• Allgemein anerkannte
Regeln der Technik

• Gesicherte Erkenntnisse

• Stand von Wissenschaft und Technik

• Stand der Technik
Fortschritts-

und
Neuigkeitswert
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Beschlussempfehlung

• Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die 
Vorgehensweise zur Erstellung von gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen der GfA nach dem Stand 
Februar 2020 zu beschließen

• Der Vorstand empfiehlt der Mitgliederversammlung die 
Vorgehensweise zur Erstellung von gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen der GfA im Jahr 2023 auf 
notwendige Anpassungen zu überprüfen und das Ergebnis im 
Rahmen der Mitgliederversammlung 2023 zu präsentieren.


